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Suizid im Strafvollzug

«Die Überwachung mit einer Kamera sehe ich skeptisch»

Strafvollzugsexperte Thomas
Noll erklärt, wie Suizide im
Gefängnis noch effektiver
verhindert werden können.
Interview: Yannick Wiget

Der syrische Terrorverdächtige in
Leipzig hat sich nur wenige Tage
nach seiner Verhaftung umgebracht.
Ist das oft der Fall?
Ja, am grössten ist die Suizidgefahr in
den ersten Stunden und Tagen. Der
Schock der Inhaftierung ist dann am
grössten. Dazu kommen der abrupte
Wechsel der Lebensumstände und die
Schmach, welche die Verhafteten oft
empfinden.

Was können die Verantwortlichen
einer Justizvollzugsanstalt bei
Suizidrisiko unternehmen?

Es kommt auf das Ausmass der Suizida-
lität an: Bei starken Selbsttötungsgedan-
ken sollte eine Klinikeinweisung erfol-
gen. Bei geringerer Ausprägung der
Symptome kann auch eine engmaschige
Kontrolle durch Personal und Gefäng-
nispsychiater genügen. Teilweise wer-
den suizidale Insassen auch zu anderen
Insassen in die Zelle verlegt, weil das
Selbstmordrisiko allein grösser ist.

Experten sprechen auch davon,
gefährdete Personen für einige Zeit
in Papierwäsche zu kleiden oder in
einer komplett leeren Zelle
unterzubringen.
Kurzfristig können die Verlegung in eine
Arrestzelle und die Umsetzung von sol-
chen Massnahmen nützlich sein. Wenn
es in einem Zimmer weniger Möglichkei-
ten gibt, sich etwas zuzufügen, gibt es
auch weniger Suizide. Aber welche Mass-
nahmen zum Einsatz kommen, ist völlig
unterschiedlich. In der Schweiz gibt es
kein Gesetz diesbezüglich und 117 Ge-

fängnisse, die mit solchen Fällen unter-
schiedlich umgehen. Die Überwachung

mit einer Kamera sehe ich beispielsweise
skeptisch, weil Insassen sie manchmal
als willkommene Plattform nutzen, um
Aufmerksamkeit zu generieren.

Kritiker sehen solche Massnahmen
als Verletzung der Menschenwürde.
Muss ein Suizid um jeden Preis
verhindert werden?
Nein. Die Frage ist diejenige der Urteils-
fähigkeit. Ist diese gegeben, verstösst es
meines Erachtens gegen die Grund-

rech te , e inem Insassen in diesem
höchstpersönlichen Bereich die Selbst-
bestimmung wegzunehmen. Das gele-
gentlich gehörte Argument, der Gefan-
gene dürfe sich nicht mit einem Suizid
der gerechten Freiheitsstrafe entziehen,
mutet archaisch an.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, um
Suizide im Gefängnis noch effektiver
zu verhindern?
Wichtig ist laut den Richtlinien der Ame-
rican Psychiatric Association, dass das
Gefängnispersonal angemessen geschult
wird. Es braucht aber auch eine stan-
dardmässige psychologische Eintritts-
evaluation aller Insassen, die enge Kom-
munikation zwischen den beteiligten
Fachpersonen, ein Monitoring der ge-
fährdeten Insassen und schliesslich - im
Notfall - eine kompetente Intervention
durch Aufseher und medizinisches Per-
sonal. Doch nicht alle suizidauslösenden
Faktoren sind allein bei den Gefängnis-
sen zu suchen.
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